
 
Produktinformationsblatt zur Haus- und 
Grundbesitzer-, Gewässerschaden- und 
Bauherren-Haftpflichtversicherung 

 

 
 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 
 
 
1. Art der Versicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Umfang der 
 Versicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beitrag 

 
 
 
 
 
 
 
4. Ausschlüsse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obliegenheiten bei 
 Vertragsschluss 

 
 
 
Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung gegen die finanziellen Folgen der 
gesetzlichen Haftpflicht aus den beantragten Risiken in Ihrer Eigenschaft als 
 
- Haus- und Grundbesitzer (Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht) 
- Inhaber von Öltanks (Gewässerschaden-Haftpflicht) 
- Bauherr (Bauherren-Haftpflicht) 
 
an. Grundlage sind die aktuellen Verbraucherinformationen sowie alle weiteren 
im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 
Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Prüfung der Leistungsfrage, den Er-
satz des Schadens sowie die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche. 
 
Unsere Produkte beinhalten neben den gesetzlich festgelegten Schadenersatz-
verpflichtungen bereits zahlreiche Leistungserweiterungen wie z. B. 
 
- Sachschäden durch allmähliche Einwirkung (Haus- und Grundbesitzer- 
 Haftpflicht) 
- Rettungskosten (Gewässerschaden-Haftpflicht) 
- Schäden an Erdleitungen (Bauherren-Haftpflicht) 
 
Den konkreten Leistungsumfang können Sie den jeweiligen Besonderen Bedin-
gungen entnehmen. 
 
Die Versicherungssumme beträgt jeweils 3 Mio. EUR pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden. Für die Risiken Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflicht und Gewässerschaden-Haftpflicht können Sie auch eine höhere Ver-
sicherungssumme von 5 oder 10 Mio. EUR wählen. 
 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz und der Art der Zahlungsweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem 
Antrag unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot unter Bei-
tragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können. 
 
In der Bauherren-Haftpflicht wird ein Einmalbeitrag erhoben. 
 
Eine Haftpflichtversicherung, die sämtliche Haftpflichtfälle umfasst, gibt es nicht. 
Jede Haftpflichtversicherung enthält Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind insbe-
sondere 
 
- vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
- Strafen und Bußgelder 
 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere wichtige Ausschlüsse finden 
Sie unter Ziffer 7 der zugrunde liegenden AHB sowie in den jeweiligen BBR. 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im An-
tragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB. 



 
 
 
 
 

 

 
6. Obliegenheiten während 
 der Laufzeit des Vertrages 

 
 
 
 
7. Obliegenheiten bei Eintritt 
 des Versicherungsfalles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Beginn und Ende des 
 Versicherungsschutzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Möglichkeiten der Been-

digung des Vertrages 

 
Teilen Sie uns neue Umstände oder Risiken, die während der Vertragslaufzeit 
entstanden sind, mit, z. B. Änderung des Familienstandes, Anschaffung eines 
Hundes oder Pferdes, Bau eines Hauses, Eröffnung eines Betriebes.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 3, 4 und 13 der AHB. 
 
Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung eines Scha-
dens und zeigen Sie uns jeden Schadenfall, der einen Haftpflichtschaden zur 
Folge haben könnte, unverzüglich an. 
 
Im Rahmen Ihrer Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere 
Fragen zum Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
 
Alle gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem 
Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches 
Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), sind uns unverzüglich mitzu-
teilen und dagegen ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel ein-
zulegen. 
 
Bitte überlassen Sie uns die Abwicklung des gemeldeten Schadenfalles. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 25 der AHB. 
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 26 der AHB. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem An-
gebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig er-
folgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der AHB. 
 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder nach einem Versicherungsfall.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten AHB. 


